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pflicht als die grundlegende Pflicht, und nur wer dienstuntauglich ist oder seine

Wehrpflicht aus einem andern der genannten Gründe nicht erfüllt, soll als Ersatz-

leistung die «Militärsteuer» bezahlen. Der Gedanke der Bundesverfassung, dass die

«Militärsteuer» rein subsidiärer Natur ist, kommt durch die Novelle zur Militär-
Organisation vom I.April 1949 noch deutlicher zum Ausdruck als in der alten Fas-

sung, in dem nun in Artikel 2 bestimmt wird: «Wer die Wehrpflicht nicht durch

persönliche Dienstleistung erfüllt, hat den Militärpflichtsatz zu bezahlen». Der
Bund wäre jedoch niemals zuständig, von vornherein an die Stelle des Militärdien-
stes einen Ersatzdienst treten zu lassen; Artikel 18, Absatz 4 der Bundesverfassung
kann nicht als Rechtsgrundlage für einen Zivildienst angerufen werden.

Ebensowenig könnte der Bund anstelle der Militärdienstpflicht einen zivilen Ersatz-
dienst schaffen auf Grund von Artikel 20 der Bundesverfassung, welcher die Kom-

petenz zur Gesetzgebung über das Heerwesen in die Hände des Bundes legt. Beim
Zivildienst handelt es sich um eine den militärischen Interessen derart zuwider-
laufende Einrichtung, dass die Zuständigkeit, hierüber zu legiferieren, sicher nicht
aus der allgemeinen militärischen Gesetzgebungskompetenz des Bundes abgeleitet
werden könnte.
Die Einführung eines Zivildienstes könnte somit nur auf dem Weg über eine Ver-
fassungsiinderung vorgenommen werden, mit welcher dem Bund die ihm heute feh-

lende Kompetenz erteilt würde, Vorschriften über den Zivildienst zu erlassen. So-

lange hiefür eine tragfähige Rechtsgrundlage fehlt, wäre die Einführung eines

Zivildienstes nicht nur allgemein verfassungswidrig, sondern sie würde auch dem

Verfassungsgrundsatz der Rechtsgleichheit (Artikel 4 der Bundesverfassung)
zuwiderlaufen. Denn damit würde eine ungerechtfertigte und unzulässige Privile-
gierung einzelner Bürger geschaffen, da sie die Gültigkeit gewisser Bestimmungen
der Verfassung für gewisse Personen oder Personengruppen ausser Kraft setzen

würde. Darin läge eine bei der heutigen Verfassungslage nicht zu verantwortende
Rechtsungleichheit.
Die notwendigen Massnahmen für eine Verfassungsänderung müssten von den an
der Zivildienstfrage interessierten Kreisen ausgehen. Unter den heutigen Verhält-
nisssen ist es allerdings mehr als fraglich, ob eine solche Massnahme Aussicht auf

Erfolg hätte. Kurz

Orientierungslauf
der Sektion Zürich des Schweizerischen Fourierverbandes am 11./12. Juni

Die Rechnungsführer aller Grade (Offiziere, Fouriere und Fouriergehilfen)
beweisen mit der Teilnahme am Orientierungslauf der Sektion Zürich, dass

sie nicht nur Bureaumenschen sind, sondern auch in physischer Hinsicht ihren
Mann zu stellen vermögen.

Anmeldungen sofort mit Anmeldetalon aus dem April-«Der Fourier».


	Orientierungslauf

